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Beschluß
über die weitere Verbesserung der Arbeit auf dem 

Gebiet der Preise.
Vom 14. August 1958

In Durchführung des Gesetzes vom 11. Februar 1958 
über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Ar
beit des Staatsapparates in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. I S. 117) wird folgendes be
schlossen:

I.

Die Mitglieder der Regierungskommission für Preise
1. Die beim Ministerrat bestehende Regierungskom

mission für Preise setzt sich aus folgenden ständi
gen Mitgliedern zusammen:

dem Minister der Finanzen,

dem Leiter der Abteilung Koordinierung der Fi
nanzen und Preise der Staatlichen Plankommission,

einem Stellvertreter des Ministers für Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel,

einem Stellvertreter des Ministers für Handel und 
Versorgung,

dem Leiter des Büros der Regierungskommission 
■ für Preise.

2. Außerdem gehören der Regierungskommission für 
Preise an:

a) soweit Ministerien bestehen,
der Minister oder sein Stellvertreter, zu dessen 
Bereich die zu beschließende Preisregelung ge
hört,

b) soweit keine Ministerien bestehen,

der Leiter der Abteilung der Staatlichen Plan
kommission, zu dessen Bereich die zu be
schließende Preisregelung gehört und

der Leiter der WB bzw. der Vorsitzende der 
Preiskommission beim Wirtschaftsrat bei dem 
Rat des Bezirkes, der die zu beschließende Preis
regelung vorlegt.

3. Ferner nimmt ein Vertreter des FDGB an den 
Sitzungen der Regierungskommission für Preise be
ratend teil.

4. Der Vorsitzende der Regierungskommission für 
Preise ist der Minister der Finanzen. Er hat jähr
lich dem Ministerrat über Art, Umfang und Aus
wirkung der von der Regierungskommission für 
Preise beschlossenen Preisregelungen zu berichten.

II.

Aufgaben der Regierungskommission für Preise
Die Regierungskommission für Preise hat folgende 

Aufgaben:

1. Beschleunigter Abschluß der Bildung einheitlicher 
Festpreise. Die Regierungskommission für Preise 
hat durch Anleitung und Kontrolle bei der Auf
stellung und Durchführung der Arbeitspläne für die 
Festpreisbildung zu sichern, daß das höchstmögliche 
Volumen an Festpreisregelungen erarbeitet wird 
und die Regelungen planmäßig beschlossen werden. 
Sie hat zu gewährleisten, daß die für die Ausarbei
tung der Festpreisregelungen verantwortlichen 
Staatsorgane bei der Ausarbeitung breite Schichten 
der Werktätigen heranziehen.

2. Prüfung und Beschlußfassung aller von den zu
ständigen Staatsorganen eingereichten Entwürfe 
von Preisneuregelungen im Rahmen der Arbeits
pläne für die Festpreisbildung, soweit sich der Mi
nisterrat die Beschlußfassung nicht vorbehält. Sie 
unterbreitet die geprüften Vorschläge dem Minister
rat, soweit dieser sich die Beschlußfassung Vor
behalten hat.
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